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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Ende des Jahres wird gerne gespendet. Der Bundesfinanzhof hat in 
einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein Spendenabzug auch dann 
möglich ist, wenn die Spende einer konkreten Zweckbindung unterliegt und 
z. B. in konkreter Weise einem bestimmten Tier zugutekommen soll. 
 
Wenn bisher in eigenen Haushalten lebende Steuerpflichtige mit jeweils ei-
nem eigenen Kind erst ab ihrer Heirat im Dezember des Veranlagungsjah-
res zusammengezogen sind und sie die Zusammenveranlagung beantra-
gen, steht ihnen kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu. So ent-
schied kürzlich das Finanzgericht München. 
 
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass Beiträge zur Renten- und Ar-
beitslosenversicherung, die im Zusammenhang mit den nach einem Dop-
pelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfreien Einnahmen aus einer Tä-
tigkeit des Steuerpflichtigen in einem Drittland stehen, nicht als Sonderaus- 
gaben abzugsfähig sind. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  
 
Wir beraten Sie gerne. 
 
Das Team der Steuerkanzlei Surrer 
 

 

 

  

Steuerkanzlei Surrer 

Hiensdorf 19 
83377 Vachendorf 

Telefon: 0170 / 230 7379 

E-Mail: info@steuerkanzlei-surrer.de 
www.steuerkanzlei-surrer.de 
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Einkommensteuer 

Zum Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer 
bei einem Rückgriffsanspruch 

Im Rahmen einer bei der GmbH durchgeführten 
Lohnsteuer-Außenprüfung wurde festgestellt, dass der 
Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH in 2014 eine 
bislang nicht der Lohnsteuer unterworfene Sachzu-
wendung erhalten hatte. Das Finanzamt nahm darauf-
hin die GmbH für Lohnsteuer und Kirchensteuer in 
Haftung. Im Jahr 2017 erstattete der Kläger der 
GmbH den Haftungsbetrag zur Erfüllung eines Re-
gress- 
anspruchs. Er machte den in der Zahlung enthaltenen 
Kirchensteuerbetrag im Rahmen seiner Einkommen-
steuererklärung für 2017 als Sonderausgaben geltend. 
Das beklagte Finanzamt lehnte den Sonderausgaben-
abzug ab, weil der Geschäftsführer nicht als Steuer-
schuldner, sondern aufgrund eines zivilrechtlichen 
Anspruchs gezahlt habe. 

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Als Kir-
chensteuern seien nur solche Leistungen abzugsfähig, 
die von öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsge-
meinschaften von ihren Mitgliedern aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen erhoben werden. Daher setze der 
Sonderausgabenabzug voraus, dass der Steuerpflichti-
ge die Kirchensteuer selbst schulden müsse. Der Ge-
schäftsführer habe die Zahlung nicht aufgrund seiner 
Mitgliedschaft in einer Kirche geleistet, sondern auf-
grund eines zivilrechtlichen Anspruchs seiner Arbeit-
geberin. Bei der Lohnsteuer-Entrichtungsschuld habe 
es sich um eine fremde Steuerschuld und nicht um eine 
persönliche Kirchensteuerschuld des Geschäftsführers 
gehandelt. 

Bildung einer Rückstellung für Steuernach-
forderungen im Steuerentstehungsjahr unzu-
lässig 

Eine GmbH, die ein Taxiunternehmen betrieb, wurde 
nach der Betriebsprüfungsordnung bis 2012 als 
Kleinstbetrieb und ab 2013 als Kleinbetrieb eingestuft. 
In 2017 führte das Finanzamt bei der GmbH eine 
Lohnsteueraußenprüfung für 2013 und 2014 sowie eine 
Betriebsprüfung für 2012 bis 2014 als sog. Kombiprü-
fung durch. Die Betriebsprüfung wurde mit einer tat-
säch- 
lichen Verständigung abgeschlossen, die zu höheren 
Umsätzen und Gewinnen sowie zu zusätzlichen Ar-
beitslöhnen führte. Das Finanzamt hatte diese Verstän-
digung durch Erlass entsprechender Steuerbescheide 
und eines Lohnsteuerhaftungsbescheids umgesetzt. Die 

GmbH machte daraufhin geltend, dass für 2012 eine 
Rückstellung für zusätzlichen Steuerberatungsaufwand 
im Zusammenhang mit der Prüfung und für 2014 eine 
Rückstellung für die Lohnsteuerhaftungs-beträge zu 
bilden seien. Beides lehnte das beklagte  
Finanzamt ab. 

Die hiergegen erhobene Klage hatte vor dem Finanzge-
richt Münster keinen Erfolg. Es hat in beiden Punkten 
die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Ver-
bindlichkeiten versagt. Für den zusätzlichen Bera-
tungsaufwand habe im Zusammenhang mit der Au-
ßenprüfung im Jahr 2012 noch keine Rückstellung 
gebildet werden können, denn das auslösende Ereignis 
für die Aufwendungen sei erst deren Durchführung in 
2017 gewesen. Am 31.12.2012 habe die GmbH noch 
nicht mit einer späteren Prüfung rechnen müssen, weil 
sie nicht der Anschlussprüfung unterlag, da es sich bei 
ihr nicht um einen Großbetrieb handelte. Des Weiteren 
sei auch für die Lohnsteuernachforderung erst durch 
den Haftungsbescheid im Jahr 2017 eine Zahlungsver-
pflichtung der GmbH begründet worden. Eine Rück-
stellung dürfe zu einem früheren Bilanzstichtag nur 
gebildet werden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu 
rechnen gewesen sei. 

Problemhund im Tierheim: Zweckgebunde 
Spende kann anzuerkennen sein 

Eine Frau hatte einen im Tierheim lebenden „Problem-
hund“ in ihr Herz geschlossen. Diesem kaum mehr 
vermittelbaren Tier wollte sie durch die dauerhafte 
Unterbringung in einer gewerblichen Tierpension hel-
fen und übergab zu diesem Zweck bei einem Treffen 
mit einer Vertreterin eines gemeinnützigen Tierschutz-
vereins und der Tierpension einen Geldbetrag i. H. von 
5.000 Euro. Der Tierschutzverein stellte der Frau über 
diesen Betrag eine Zuwendungsbestätigung („Spen-
denbescheinigung“) aus. Nachfolgend lehnten das  
Finanzamt und das Finanzgericht Köln einen Spenden-
abzug jedoch ab. 

Der Bundesfinanzhof hat die vorinstanzliche Entschei-
dung aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht 
Köln zurückverwiesen, denn die Bestimmung eines 
konkreten Verwendungszwecks der Spende durch die 
Klägerin stehe dem steuerlichen Abzug nicht entgegen. 
Voraussetzung sei nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs jedoch, dass sich die Zweckbindung im Rahmen 
der vom Tierschutzverein verfolgten steuerbegünstig-
ten Zwecke halte. Das Finanzgericht müsse prüfen, ob 
die Unterbringung des Hundes in einer Tierpension der 
Förderung des Tierwohles diene. Zwar fehle die für 
den Spendenabzug ebenfalls erforder- 
liche Unentgeltlichkeit der Zuwendung, wenn eine 
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Spende einer konkret benannten Person zugutekom-
men solle und hierdurch letztlich verdeckt Unterhalt 
geleistet oder eine Zusage erfüllt werde. Jedoch sei 
hiervon vorliegend nicht auszugehen, zumal der „Prob-
lemhund“ nicht der Frau gehört habe.  

Kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
bei Heirat und Zusammenzug der Ehegatten 
im  
Dezember 

Wenn bisher in eigenen Haushalten lebende Steuer-
pflichtige mit jeweils einem eigenen Kind erst ab ihrer 
Heirat im Dezember des Veranlagungsjahres zusam-
mengezogen sind und sie die Zusammenveranlagung 
beantragen, steht ihnen kein Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende zu. So entschied das Finanzgericht 
München. 

Die Ehegatten gelten aufgrund der Zusammenveranla-
gung unabhängig davon, dass die Ehe erst im Dezem-
ber geschlossen wurde und die Voraussetzungen für 
eine Zusammenveranlagung erstmalig im Dezember 
erfüllt wurden, in keinem Kalendermonat dieses Ver-
anlagungszeitraums als alleinstehend mit der Folge, 
dass ihnen auch kein ermäßigter Entlastungs-betrag 
für den Zeitraum von Januar bis November zusteht.  

Unabhängig von der tatsächlichen Wahl dieser Veran-
lagungsart sei im Jahr der Eheschließung auch eine 
zeitanteilige Inanspruchnahme des Entlastungsbetrages 
nicht möglich. Die Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Splittingverfahrens seien nicht schon dann 
erfüllt, wenn die Möglichkeit zur Wahl dieser Veranla-
gungsart bestanden hätte, sondern erst, wenn der Steu-
erpflichtige sie tatsächlich gewählt habe. 

Zur Besteuerung von Rentenzahlungen aus 
einem vor 2005 abgeschlossenen begünstigten 
Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht 

Rentenzahlungen, die auf einem begünstigten Ver- 
sicherungsvertrag beruhen, sind insgesamt den Ein-
künften aus Kapitalvermögen zuzuordnen und steuer-
frei, soweit die Summe der ausgezahlten Rentenbeträge 
das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben 
einschließlich der Überschussanteile nicht übersteigt. 
Das entschied der Bundesfinanzhof. 

Bei dem vom Kläger abgeschlossenen Rentenversiche-
rungsvertrag handele es sich um eine Versicherung 
„auf den Erlebensfall". Eine solche Versicherung liege 
vor, wenn sie für den Bezugsberechtigten eine Ver- 
sicherungsleistung unter der Voraussetzung vorsehe, 
dass der Versicherungsnehmer einen bestimmten Zeit-

punkt erlebe. Das sei bei der vom Kläger abgeschlosse-
nen Rentenversicherung der Fall. Die Ver- 
sicherungsleistung bestehe im Streitfall in der Zahlung 
einer lebenslangen Rente unter der Bedingung, dass 
der Kläger den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn 
erreiche. Auch die dem Kläger mit dem Kapitalwahl-
recht eingeräumte Option, die lebenslange Rentenzah-
lung gegen Zahlung einer einmaligen Ablaufleistung zu 
beenden, war von dem Erreichen des Zeitpunkts des 
Rentenbeginns abhängig. Der von dem Kläger abge-
schlossene Rentenversicherungsvertrag sei auch be-
günstigt. Zu den begünstigten Verträgen gehörten auch 
Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht gegen 
laufende Beitragsleistung, wenn das Kapitalwahlrecht 
nicht vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsschluss 
ausgeübt werden könne. Eine solche Rentenversiche-
rung liege im Streitfall vor. 

Sonderausgabenabzug von inländischen 
Pflichtbeiträgen zur Renten- und Arbeitslo-
senversicherung für in Drittstaaten erzielten, 
im Inland  
steuerfreien Arbeitslohn 

Ein Arbeitnehmer war im Streitjahr 2016 bei einem 
deutsch-chinesischen Joint Venture tätig, wobei er ins-
gesamt 224 Arbeitstage in China verbrachte. Er erziel-
te Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit sowohl 
in Deutschland als auch in China. Von den erklärten 
Einkünften entfielen 12,28 % auf im Inland steuer-
pflichtige Einkünfte und die restlichen 87,72 % auf 
nach  
Art. 15 des Doppelbesteuerungsabkommens mit China 
im Inland steuerfreie Einkünfte. Außerdem wurden 
Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für 
das gesamte Streitjahr als Sonderausgaben erklärt. Das 
beklagte Finanzamt ließ die in Zusammenhang mit den 
steuerfreien Einkünften stehenden Vorsorgeaufwen-
dungen unberücksichtigt.  

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass Beiträge 
zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, die im Zu-
sammenhang mit den nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen im Inland steuerfreien Einnahmen aus ei-
ner Tätigkeit des Steuerpflichtigen in einem Drittland 
stehen, nicht als Sonderausgaben abzugs- 
fähig sind. 

Erschließung einer öffentlichen Straße ist  kei-
ne begünstigte Handwerkerleistung 

Die Eheleute wohnten in ihrem Eigenheim in einer 
zunächst unbefestigten Sandstraße. Nachdem die Ge-
meinde die Sandstraße ausbauen ließ und die Anwoh-
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ner an den Erschließungskosten beteiligte, mussten die 
Eheleute mehr als 3.000 Euro für den Ausbau der 
Straße vorauszahlen. In ihren Einkommensteuer- 
erklärungen machten sie je die Hälfte des Erschlie-
ßungsbeitrags als geschätzten Lohnkostenanteil als 
Steuerermäßigung geltend. Das beklagte Finanzamt 
lehnte dies ab. Die Einsprüche der Eheleute blieben 
erfolglos und die im Anschluss erhobenen Klagen wies 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg ab. 

Die Revision der Eheleute gegen das Urteil des Finanz-
gerichts wies der Bundesfinanzhof als unbegründet 
zurück. Die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf frem-
dem, beispielsweise öffentlichem Grund erbracht wer-
den, können begünstigt sein. Dabei müsse es sich aller-
dings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem 
räum-lichen Zusammenhang zum Haushalt durchge-
führt werden und dem Haushalt dienen. Hiervon sei 
insbesondere auszugehen, wenn der Haushalt des Steu-
erpflichtigen an das öffentliche Versorgungsnetz ange-
schlossen wird. Nach Auffassung des Gerichts sind die 
Arbeiten an der Straße - im Gegensatz zu solchen an 
einer individuellen Grundstückszufahrt ab der Ab-
zweigung von der eigentlichen Straße - nicht grund-
stücks- und damit nicht haushaltsbezogen.  

Umsatzsteuer 

Entgeltl iche Vermietungsleistung bei Überlas-
sung eines Firmenfahrzeugs an Arbeitnehmer? 

Der Europäische Gerichtshof hatte zunächst die Vor-
lagefrage beantwortet und ausgeführt, dass eine Ver-
mietung eines Beförderungsmittels voraussetze, dass 
der Eigentümer des Beförderungsmittels dem Mieter 
gegen Zahlung eines Mietzinses für eine vereinbarte 
Dauer das Recht übertrage, das Beförderungsmittel zu 
benutzen und andere davon auszuschließen. Was die 
Voraussetzung eines Mietzinses betreffe, führte der 
EuGH aus, dass das Fehlen einer solchen Zahlung nicht 
durch den Umstand aufgewogen werden könne, dass 
im Rahmen der Einkommensteuer die private Nutzung 
des dem in Rede stehenden Unternehmen zugeordneten 
Gegenstands als ein quantifizierbarer geldwerter Vor-
teil und somit in gewisser Weise als ein Teil der Vergü-
tung angesehen werde, auf die der Begünstigte als Ge-
genleistung für die Zurverfügungstellung des fragli-
chen Gegenstands verzichtet habe. Er kommt schließ-
lich zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung einer 
entgeltlichen Vermietung im Fall einer kostenfreien 
Nutzung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegen-
stands, die einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichge-

stellt sein soll. 

Nach Maßgabe dieser Rechtsgrundsätze entschied das 
Finanzgericht Saarland, dass die Überlassung eines 
Dienstwagens an einen Mitarbeiter, der auch zu Privat-
fahrten genutzt werden darf, nur insoweit eine entgelt-
liche Vermietungsleistung darstellt, als der Arbeitneh-
mer eine Zuzahlung für die Fahrzeugüberlassung an 
den Arbeitgeber leistet. Die Arbeitsleistung des Mitar-
beiters stellt kein Entgelt für die Fahrzeugüberlassung 
dar.  

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Klippen beim Nießbrauch im Erbschaft-
/Schenkungsteuerrecht 

Die Übertragung von Vermögenswerten, insbesondere 
von bebauten Grundstücken, erfolgt häufig unter Zu-
rückbehaltung von Nießbrauchsrechten. In der Praxis 
wird die Schenkung von Grundstücken auch mit einem 
Nießbrauchsrecht an eine weitere Person (z. B. Ehegat-
ten) verbunden. Diese Gestaltungen haben im Erb-
schaft-/Schenkungsteuerrecht vielfältige Steuerauswir-
kungen zur Folge. 

Wird ein Grundstück unter Nießbrauchsvorbehalt 
unentgeltlich übertragen, muss zunächst der Wert des 
Grundstücks nach den üblichen Regeln ermittelt wer-
den. Anschließend wird der kapitalisierte Wert des 
Nießbrauchs als Verbindlichkeit abgezogen. Dabei 
wird für den Nießbrauch zunächst der Jahreswert des 
Nettoertrags festgestellt und dann mit der voraussicht-
lichen Lebensdauer des Berechtigten nach der amtli-
chen Sterbetafel kapitalisiert. Dieser Wert beträgt z. B. 
bei Übertragung an einen 60-jährigen Mann ab dem 1. 
Januar 2021 das 12,858-fache, bei einer Frau das 
13,884-fache des Jahreswertes. Nur die Differenz zwi-
schen Grundstückswert und Abzug des Kapitalwertes 
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unterliegt der Schenkungsteuer. Sind mehrere Perso-
nen nacheinander Nießbrauchsberechtigte, ist das Al-
ter des Längstlebenden für die Berechnung des Kapi-
talwertes anzusetzen. 

Was geschieht nun im Falle des Versterbens des Nieß-
brauchers? Der Wegfall des Nießbrauchs ändert an der 
ursprünglichen Schenkungsteuerberechnung nichts. 
Entsteht durch den Tod des Nießbrauchers aber ein 
Anspruch z. B. des überlebenden Ehegatten, dann liegt 
ein neuer Erbfall vor, der mit dem in diesem Zeitpunkt 
neu zu berechnenden Kapitalwert der Erbschaftsteuer 
unterliegt. Bei einer dann z. B. 70-jährigen Frau be-
trägt der Faktor immer noch 11,171. 

Welche Steuerfolge tritt jedoch ein, wenn der ur-
sprüngliche Schenker auf seinen Nießbrauch verzich-
tet? In diesem Fall liegt eine weitere Schenkung des 
früheren Grundstückseigentümers an den Nieß-
brauchsverpflichteten vor. Die Bewertung dieser 
Schenkung erfolgt mit dem Kapitalwert im Zeitpunkt 
des Verzichts. Die gleiche Rechtslage wie beim Verzicht 
des ursprünglichen Grundstückseigentümers und 
Schenkers auf den Nießbrauch tritt ein, wenn z. B. der 
überlebende Ehegatte auf den Nießbrauch verzichtet. 
Dies könnte in der Praxis deshalb erfolgen, weil der/die 
Beschenkte das Grundstück günstig veräußern kann. 

Die hier geschilderten Rechtsfolgen zeigen, dass bei der 
Schenkung unter Zurückbehalt des Nießbrauchs Klip-
pen auftauchen, mit denen im Zeitpunkt des ursprüng-
lichen Vertragsabschlusses keiner der Beteiligten ge-
rechnet hat. Die ursprüngliche Schenkung kann längst 
vergessen sein, wenn u. U. nach Jahrzehnten ein steu-
erpflichtiger Nießbrauch für einen Ehepartner anfällt. 

Gewerbesteuer 

Gewerbesteuer für Schadensersatz wegen 
Prospekthaftung bei Beteil igung an gewerb-
lich tätiger Fonds-KG 

Der Schadensersatzanspruch, der einem Kommanditis-
ten einer gewerblich tätigen Fonds-KG wegen fehler-
hafter Angaben im Beteiligungsprospekt zusteht, ist 
steuerpflichtig. Das entschied der Bundesfinanzhof. Zu 
den gewerblichen Einkünften des Gesellschafters einer 
Personengesellschaft würden alle Einnahmen und Aus-
gaben gehören, die ihre Veranlassung in der Beteili-
gung an der Gesellschaft haben. Erhalte danach der 
Gesellschafter Schadensersatz, so sei dieser als Sonder-
betriebseinnahme bei den gewerblichen Einkünften zu 
erfassen, wenn das schadensstiftende Ereignis mit der 
Stellung des Gesellschafters als Mit- 

unternehmer zusammenhänge. Dies gelte nicht nur für 
den Schadensersatz aus Prospekthaftung selbst, son-
dern auch für den Zinsanspruch, den der Kläger für 
die Dauer seines zivilgerichtlichen Schadensersatzpro-
zesses erstritten habe. 

Arbeitsrecht 

Rückkehr aus Homeoffice kann angeordnet 
werden 

Ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gestattet 
hatte, seine Tätigkeit als Grafiker von zuhause aus zu 
erbringen, ist grundsätzlich berechtigt, seine Weisung 
zu ändern, wenn sich später betriebliche Gründe he-
rausstellen, die gegen eine Erledigung von Arbeiten im 
Homeoffice sprechen. Das entschied das Landes- 
arbeitsgericht München. 

Das Landesarbeitsgericht hat die Entscheidung des  
Arbeitsgerichts bestätigt. Der Arbeitgeber dürfe unter 
Wahrung billigen Ermessens den Arbeitsort durch 
Weisung neu bestimmen. Der Arbeitsort sei weder im 
Arbeitsvertrag noch kraft späterer ausdrücklicher oder 
stillschweigender Vereinbarung der Parteien auf die 
Wohnung des Verfügungsklägers festgelegt worden. 
Das Recht, die Arbeitsleistung von zuhause zu erbrin-
gen, habe im Februar 2021 auch nicht gem. § 2 Abs. 4 
SARSCoV2ArbSchVO bestanden. Nach dem Willen 
des Verordnungsgebers vermittle diese Vorschrift kein 
subjektives Recht auf Homeoffice. Die Weisung habe 
billiges Ermessen gewahrt, da zwingende betriebliche 
Gründe der Ausübung der Tätigkeit in der Wohnung 
entgegenstanden. Die technische Ausstattung am häus-
lichen Arbeitsplatz habe nicht der am Bürostandort 
entsprochen und der Arbeitnehmer habe nicht darge-
legt, dass die Daten gegen den Zugriff Dritter und der 
in Konkurrenz tätigen Ehefrau geschützt waren. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2021

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.20211 10.12.20211 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

entfällt 10.12.2021 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.12.2021 

Umsatzsteuer 10.11.20212 10.12.20213 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 15.11.2021  13.12.2021 

Scheck5 10.11.2021 10.12.2021 

Gewerbesteuer 15.11.2021 entfällt 

Grundsteuer 15.11.2021 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 18.11.2021 entfällt 

Scheck5 15.11.2021 entfällt 

Sozialversicherung6 26.11.2021 28.12.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 

Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2021/23.12.2021, jeweils 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte er-
ledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

 


